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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

Wi - AV

zu Punkt … der 970. Sitzung des Bundesrates am 21. September 2018

Bericht über die Ergebnisse der Arbeit der Markttransparenzstelle 
für Kraftstoffe und die hieraus gewonnenen Erfahrungen

A 

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz

empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Bericht wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zum Bericht insgesamt

a) Der Bundesrat begrüßt die Einrichtung der Markttransparenzstelle für 

Kraftstoffe beim Bundeskartellamt im Jahr 2013 und die damit in der Zwi-

schenzeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher geschaffene Markt-

transparenz. Mit Engagement und hoher Aufmerksamkeit können mit die-

sem System regionale Preisvergleiche angestellt und mögliche Einsparpo-

tenziale proaktiv genutzt werden.

b) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, die vorgegebenen und etablierten 

hochautomatisierten Prozesse und Abläufe regelmäßig zu überprüfen, um 

sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen Echtzeitvorgaben von fünf Mi-

nuten gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 MTS-Kraftstoff-Verordnung in der tägli-

chen Praxis auch tatsächlich eingehalten werden. In der Vergangenheit sind 

zahlreiche Verbraucherbeschwerden eingegangen, nachdem die gemeldeten 

Preisdaten im System nicht den an den Tankstellen angezeigten Verkaufs-

preisen entsprachen. In diesem Zusammenhang regt der Bundesrat an, eine
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zentrale Beschwerdestelle für die Verbraucherinnen und Verbraucher, bei-

spielsweise direkt bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, einzurich-

ten.

2. [c) Der Bundesrat erinnert an seine Entschließung für faire und transparente 

Kraftstoffpreise (BR-Drucksache 870/11 - Beschluss -) und fordert die 

Bundesregierung auf, eine weitergehende Marktregulierung durch die ge-

setzliche Beschränkung auf eine Preiserhöhung je Kalendertag (bei beliebig 

vielen möglichen Preissenkungen) nach österreichischem Vorbild erneut zu 

prüfen.]

B 

3. Der federführende Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, von der 

Vorlage gemäß § 471 GWB Kenntnis zu nehmen.
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